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Ist Kanufahren eigentlich gefÄhrlich?

Rechtliche Informationen zur Kanu-Guide Ausbildung

Wer auf einem Gew�sser kommerziell oder ehrenamtlich als Kanuf�hrer, Erlebnisp�dagoge o.�. 
t�tig sein will, sollte auch �ber eine entsprechende Ausbildung verf�gen, da im Falle eines 
Unfalls die eigene Qualifikation auf dem Pr�fstand stehen wird.

Was kann beim Kanufahren passieren? „Normale“ Gefahren sind z.B. Sonnenstich, Hitzschlag, Verletzungen aufgrund
Fehlverhalten oder falscher Paddeltechnik usw. Bei Kenterungen wird es deutlich gef�hrlicher, es drohen Unterk�hlung,
Verletzungen (scharfkantige Gegenst�nde im Wasser z.B. Glasscherben, Sch�del-Hirn-Verletzungen, Luxationen …),
K�lteschock-Reaktionen (Bewusstlosigkeit, Herzstillstand …), Todesf�lle durch Ertrinken usw.
Da diese Gefahren nicht 100%ig ausgeschlossen werden k�nnen, muss entsprechend vorgesorgt werden:

Die Verkehrssicherungspflichten (= Pflicht zur Sicherung/Abwehr von Gefahrenquellen)

Wer (Kanuf�hrer) eine Gefahrenlage schafft (auf einem Gew�sser unterwegs ist) oder diese in dem von ihm beherrschtem 
Gefahrenbereich (Gew�sser) andauern l�sst, die f�r Dritte gef�hrlich werden kann, muss entsprechende 
Sicherungsma�nahmen treffen. Das Ma� der geforderten Sorgfalt bestimmt sich dabei nach den typischerweise (w�hrend 
einer Kanufahrt) vorkommenden Situationen (Kenterungen mit der Folge von Unterk�hlung, Ertrinken…).

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordern dabei aufw�ndigere Sicherungsma�nahmen als bei Erwachsenen (� 832 
BGB, Schadensersatzpflicht, deliktische Haftung). Allerdings wird vom Verkehrssicherungspflichtigen nicht erwartet, 
dass die Gefahrenquelle (Gew�sser) gegen alle denkbaren Schadensf�lle abgesichert wird, jedoch m�ssen alle
Vorkehrungen gegen voraussehbare Gefahren getroffen werden, die durch eine gew�hnliche bzw. bestimmungsgem��e 
Benutzung eintreten k�nnen (Kanufahren = Gefahr des Ertrinkens!). Die Verkehrssicherungspflicht kann auch auf Dritte 
�bertragen werden, dem urspr�nglich Verkehrssicherungspflichtigen verbleibt aber dennoch eine Kontrollpflicht.
Da ein nicht ausgebildeter Kanuf�hrer die tats�chlichen potentiellen Gefahren selbst gar nicht alle absch�tzen kann, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls also h�her – somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Gesetz in Konflikt 
kommt – was allerdings nicht vor Strafe sch�tzt.

Garantenstellung: Obhutspflichten leiten sich ab aus der nat�rlichen Verbundenheit zwischen Personen (z.B. Ehegatten), 
aus besonderen Gemeinschaftsbeziehungen (Gefahrengemeinschaft, private Kanugruppe) sowie aus einer besonderen 
Berufsposition (z.B. Rettungspflicht des Kanu-/Gruppenf�hrers). 
Obhutspflichten k�nnen auch vertraglich �bernommen werden (kommerzieller/ehrenamtlicher Kanuf�hrer). Dabei wird 
die Unversehrtheit des Vertragspartners garantiert (durch den Kanuf�hrer), man hat sich also als Teilnehmer in die Obhut 
(des Kanuf�hrers) im Vertrauen auf die eigene Unversehrtheit begeben. Dann kommt neben der deliktischen Haftung noch 
die vertragliche hinzu, was sich bei Schmerzensgeldanspr�chen deutlich bemerkbar macht.
Grunds�tzlich gilt: Je h�her das Gefahrenpotential, desto aufw�ndiger m�ssen die Sicherungsma�nahmen sein. Ferner 
m�ssen Wissen und K�nnen des F�hrers entsprechend ausgepr�gt sein. Ein fehlerhaftes Handeln des Teilnehmers ist kein 
Ausschlie�ungsgrund f�r eine Haftung nach � 823 BGB, da dieser die tats�chliche Gef�hrlichkeit (Unterk�hlung, 
Ertrinken…) nicht unbedingt einzusch�tzen wei� und auf die Garantie der Unversehrtheit vetraut.

Bei Nichtbeachtung bzw. Unterlassen der Verkehrssicherungspflichten wird es zu Schadensersatzanspr�chen aufgrund 
deliktischen/vertraglichen Haftung kommen. Diese sind gr��tenteils nicht gesetzlich geregelt, sie sind von der 
Rechtsprechung entwickelt worden, welche aus einer umfangreichen Einzelfallrechtsprechung besteht.

Sollte ein Kanuf�hrer nach Eintreten einer Unfallsituation nicht in der Lage sein, effektiv die Verunfallten zu retten und 
auch keine entsprechende Ausbildung vorweisen k�nnen, wird sich dies in der H�he der Bestrafung deutlich bemerkbar 
machen – auch f�r einen Auftraggeber (urspr�nglich Verkehrssicherungspflichtiger), da dieser die Pflicht hat, sich von der 
Qualifikation des Ausf�hrenden (Kanuf�hrers) zu �berzeugen.

Fazit: Jeder, der als Kanuf�hrer auf dem Wasser aktiv ist, sollte eine entsprechende Ausbildung vorweisen k�nnen (z.B. 
ACA-Kanuguide, ACA-Kanulehrer, regelm��ig Erste-Hilfe-Kurse) um bei einem Unfall eine evtl. Bestrafung gering zu 
halten. Dies gilt besonders auch f�r Kanuf�hrer, die im Auftrag, z.B. von St�dten und Gemeinden, unterwegs sind.
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